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GEMEINDE WILLENDORF 
2732 Willendorf, Puchberger Straße 36 

Telefon 02620 / 2261 FAX DW 20 

 
SITZUNGSPROTOKOLL  

 
über die mittels Einladungskurrende vom 14. März 2023 öffentliche und ordentliche Sitzung des 
Gemeinderates am Montag, den 20. März 2023 um 19.00 Uhr im Bauhof der Gemeinde Willendorf 

Tagesordnung  

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Einwendungen gegen das Protokoll der Sitzung des Gemeinderates vom 12. Dezember 2022 
3. Bericht des Prüfungsausschusses über durchgeführte Kassaprüfung  
4. Beschluss über Rechnungsabschluss 2022 
5. Beschluss über Darlehensaufnahme Kanalsanierung Schäden 4 
6. Beschluss über Abgabenverordnung Müllgebühren 
7. Beschluss über Grundstücksverkauf an die ÖBB sowie die Willenserklärung zur Übernahme 

von im Eigentum der ÖBB befindlichen Teilflächen in das öffentliche Gut 
8. Grundsatzbeschluss über die Übernahme einer von der ÖBB geplanten Zufahrtsstraße in das 

öffentliche Gut 
9. Beschluss der Übernahme eines Trennstücks der Liegenschaft Florin Antonesei, gemäß 

Teilungsplan GZ 3569/22 der AREA-Vermessung in das öffentliche Gut sowie die 
grundbücherliche Durchführung des Teilungsplanes gemäß § 15 LTG 

10. Beschluss über Einleitung eines Umwidmungsverfahrens aufgrund des Ansuchens von Uwe 
Sodl, Nettinger Straße 2, 2731 Dörfles 

11. Beschluss über Verlängerung Mietvertrag, Bianca Hammerl, Puchberger Straße 4, 2732 
Willendorf 

12. Grundsatzbeschluss über Umbau der alten Bauhofgarage in einen Sitzungssaal 
 
Nicht öffentlich: 
 

13. Beschluss über Dienstvertrag Petra Gröbner 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende:    20:10 Uhr                                                                   
 

Anwesende: 

Bürgermeister Ing. Johannes Bauer als Vorsitzender 
 
Mitglieder des Gemeinderates: 
Vize-Bgm. Angela Reiterer, GGR Mag. Edwin Stangl, GGR Ing. Josef Mühlhofer, GGR Ing. Werner 
Aschenbrenner, GGR Uwe Sodl,GR Robert Kotrc, GR Roland Haselbacher, GR Daniel Zwickl, GR 
Robert Tisch, GR Waldl Andrea, GR Hermann Pichler, GR Andreas Pichler, GR Ing. Andreas 
Schloffer, GR Uwe Dingeldey  
 
entschuldigt: - 

 
Schriftführer: Matthias Bauer 
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Zu Punkt 1: 

 

Der Bürgermeister begrüßt die erschienenen Mitglieder und stellt die Beschlussfähigkeit fest.  
 
Der Bürgermeister berichtet von einem Dringlichkeitsantrag der NEOS, betreffend der Aufnahme der 
Begründungen der Abstimmung der einzelnen GemeinderätInnen zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten in die Protokolle der Gemeinderatssitzungen.  
Der Dringlichkeitsantrag ist vor der Sitzung eingegangen.  GR Andrea Waldl verliest den Antrag.  
Derartige Änderungen der Protokollführung werden gemäß § 58 Abs. 3, NÖ GO 1973 im Rahmen 
einer Geschäftsordnung des Gemeinderats beschlossen. Gemäß § 58 Abs.2, NÖ GO 1973 sind 
Anträge auf Erlassung und Änderung der Geschäftsordnung bei der Einberufung zur 
Gemeinderatssitzung als Gegenstand der Tagesordnung anzugeben. Somit sind derartige 
Anträge in Form eines Dringlichkeitsantrages unzulässig. Der Dringlichkeitsantrag wurde 
deshalb zurückgewiesen. 
 
Zu Punkt 2: 

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2022 ist den Mitgliedern vor der Sitzung 
zugegangen. Es hat bis zur Sitzung keine schriftlichen Einwendungen gegeben. Das Protokoll gilt 
somit als genehmigt. 
 

 

Zu Punkt 3:  

Der Vorsitzende erteilt dem Obmann des Prüfungsausschusses Herrn GR Robert Tisch das Wort. Der 
Obmann bringt dem Gemeinderat den schriftlichen Bericht über das Ergebnis der letzten Prüfung der 
Kassengebarung vom 13. März 2023 zur Kenntnis. Diesem Bericht des Prüfungsausschusses sind die 
schriftlichen Äußerungen des Bürgermeisters und des Kassenverwalters angeschlossen. 
Der Bericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu Punkt 4:  

Sachverhalt: 

Der vom Bürgermeister erstellte Entwurf des Rechnungsabschlusses 2022 lag in der Zeit vom 3. März 
2023 bis 17. März 2023 am Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Stellungnahmen sind keine 
eingegangen. Jeder im Gemeinderat vertretenen Wahlpartei wurde eine Ausfertigung des 
Rechnungsabschlusses ausgefolgt. Die Fragen der Gemeinderatsmitglieder dazu wurden im Vorfeld 
der Sitzung beantwortet. 
Antrag des Bürgermeisters:  

Der Gemeinderat möge den vorliegenden Entwurf des Rechnungsabschluss 2022 beschließen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
ABSTIMMUNGSERGEBNIS: 14 Stimmen dafür, 1 Stimmenthaltung (GR Uwe Dingeldey) 
 
 

Zu Punkt 5: 

Sachverhalt: 

In der Sitzung vom 12. Dezember 2022 wurde die Auftragsvergabe für die Kanalsanierung der 
Schäden 4 beschlossen. Die Kosten dafür belaufen sich auf € 86.000,-. Wie im Voranschlag 2023 
berücksichtigt, müssen diese Kosten durch die Aufnahme eines Darlehens bedeckt werden. Es wurden 
dafür fünf Kreditinstitute zur Angebotslegung eingeladen. Nach Prüfung der eingegangenen Angebote 
wurde folgender Vergleich erstellt: 
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Antrag GGR Mühlhofer:   
Der Gemeinderat der Gemeinde Willendorf beschließt die Aufnahme des Darlehens in der Höhe von € 
86.000,- bei der Sparkasse Neunkirchen. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Zu Punkt 6: 

Sachverhalt: 

Der Bürgermeister berichtet von der Notwendigkeit die Verordnung der Abfallwirtschaftsgebühren neu 
zu beschließen. Aufgrund der Tatsache, dass der Gebührenhaushalt nicht mehr kostendeckend geführt 
werden kann, haben die Beamten des Land NÖ der Gemeinde aufgetragen, die Gebühren und Abgaben 
zu erhöhen, um wieder eine Kostendeckung zu erzielen. Die Erhöhung beträgt 12 %. 
Antrag des Bürgermeisters:   
Der Gemeinderat möge den vorliegenden Entwurf der Abfallwirtschaftsverordnung (Beilage 1 zum 
Protokoll) beschließen. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: 11 Stimmen dafür, 4 Gegenstimmen (NEOS, SPÖ) 

 
 
Zu Punkt 7: 

Sachverhalt: 

Der Bürgermeister berichtet von der Besprechung mit der ÖBB betreffend Infrastrukturoffensive. Im 
Rahmen dieses Projekts soll bei der Bahnhaltestelle Rothengrub der Bahnsteig erhöht und verlängert 
werden um damit barrierefrei zu werden. Dafür benötigt die ÖBB Grundstücksflächen der Gemeinde 
im Ausmaß von ca. 76 m².  Grundsätzlich wird für die Abtretung der Grundstücke eine Unentgelt-
lichkeit vereinbart. Lediglich für die Steuerbemessungszwecke wird der Wert des genannten 
Flächenausmaßes einvernehmlich mit € 500,- festgelegt.  Nach Fertigstellung der Arbeiten erklärt sich 
die ÖBB dazu bereit, im Rahmen einer sinnvollen Grenzziehung andere, nicht mehr benötigte Flächen 
im Ausmaß von ca. 35 m² in das öffentliche Gut der Gemeinde abzutreten. Es liegt ein Kaufvetrag, 
eine Absichtserklärung und eine Erklärung zur ImmoEst der ÖBB vor.  
Antrag des Bürgermeisters:   
Der Gemeinderat beschließt die Zustimmung des vorliegenden Kaufvertrags (Beilage 2 zum 
Protokoll) samt Absichtserklärung (Beilage 3 zum Protokoll) und der vorliegenden ImmoEst-
Erklärung (Beilage 4 zum Protokoll) zu den im Vertrag genannten Bedingungen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: 13 Stimmen dafür, 1 Gegenstimme (GR Uwe Dingeldey), 1 Stimmenthaltung 
(GR Andrea Waldl) 
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Zu Punkt 8: 

Sachverhalt: 

Es wird seitens der ÖBB angeboten, rechts entlang der Gleisanlagen, beginnend von der EK 
Klammweg bis zur privaten EK Johann Schlager (Bahnsteig) einen Begleitweg zu errichten. Ziel ist es 
dadurch die private EK von Johann Schlager auflassen zu können. Bedingung dafür wäre, dass die 
Gemeinde diese Zufahrtsstraße nach dem Bau in das öffentliche Gut übernimmt. Seitens des Nutzers 
der privaten EK Johann Schlager wurde in der Besprechung mit der ÖBB Zustimmung signalisiert.   
 

Antrag des Bürgermeisters:   
Der Gemeinderat beschließt die Übernahme der geplanten Zufahrtsstraße zur Liegenschaft Johann 
Schlager nach deren Fertigstellung. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: 14 Stimmen dafür, 1 Gegenstimme (GR Uwe Dingeldey) 
 
 

Zu Punkt 9: 

Sachverhalt: 

Das Grundstück 27/1, KG Willendorf, Gartenweg 9, soll demnächst bebaut werden und wurde zu 
diesem Zweck neu vermessen. Der Flächenwidmungplan sieht für dieses Grundstück eine Abtretung 
in das öffentliche Gut im Bereich des Gartenwegs vor. Es liegt ein Teilungsplan des Vermessungsbüro 
AREA-Vermessung ZT GmbH, 2700 Wiener Neustadt vor.  
Antrag des Bürgermeisters:   
Der Gemeinderat beschließt gemäß Teilungsplan GZ 3569/22 der AREA Vermessung ZT GmbH vom 
29.11.2022 die Übernahme des Trennstückes 1 ins öffentliche Gut der Gemeinde Willendorf. Die 
AREA Vermessung ZT GmbH wird bevollmächtigt nach ordnungsgemäßer Kundmachung des 
Gemeinderatsbeschlusses den notwendigen Antrag zur grundbücherlichen Durchführung gemäß § 15 
LTG bei der Vermessungsbehörde einzubringen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: 14 Stimmen dafür, 1 Stimmenthaltung (GR Uwe Dingeldey) 

 
 
Zu Punkt 10: 

 

GGR Uwe Sodl verlässt vor Beratung zu TOP 10 aus Befangenheitsgründen den Sitzungssaal 
 
Sachverhalt: 

Der Bürgermeister berichtet von einem eingegangenen Ansuchen um Umwidmung des Grundstücks 
1663/6, KG Willendorf von Herrn Uwe Sodl, Nettinger Straße 2, 2731 Dörfles. Die derzeitige 
Widmung ist Grünland und Grünland-Grüngürtel. Das Ansuchen lautet auf Umwidmung in Bauland-
Agrar. Zweck der Umwidmung ist die beabsichtigte Erweiterung, des im Eigentum des 
Umwidmungswerbers befindlichen, auf der Adresse Nettingerstraße 2, 2731 Dörfles ansässigen 
Elektroinstallationsunternehmens Elektro Sodl.  
Antrag des Bürgermeisters:   
Der Gemeinderat möge die Einleitung eines Umwidmungsverfahrens für das Grundstück 1663/6, KG 
Willendorf von Grünland und Grünland-Grüngürtel in Bauland-Agrar beschließen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
GGR Uwe Sodl kommt nach Abstimmung zu TOP 10 wieder zur Sitzung hinzu. 
 
 
Zu Punkt 11: 

Sachverhalt: 

Der Bürgermeister berichtet von der Notwendigkeit den Mietvertrag von Frau Bianca Hammerl, 
Puchberger Straße 4, 2732 Willendorf erneut mit einer Befristung auf drei Jahre zu verlängern. Der 
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ursprüngliche Mietvertrag wurde im Jahr 2017 mit einer Befristung von drei Jahren abgeschlossen und 
wurde im Jahr 2020 bereits einmal um weitere drei Jahre verlängert.  
Antrag des Bürgermeisters:  
Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen den Mietvertrag von Frau Bianca Hammerl um drei 
weitere Jahre zu verlängern.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: 14 Stimmen dafür, 1 Gegenstimme (GR Uwe Dingeldey) 

 

GR Robert Kotrc verlässt um 19:55 Uhr den Sitzungssaal 

 

 

Zu Punkt 12: 

Sachverhalt: 

Der Bürgermeister berichtet vom Vorhaben die alte Bauhofgarage beim Gemeindeamt in einen 
Sitzungssaal umzubauen. Grund dafür ist der bereits jetzt bestehende Platzmangel im derzeitigen 
Sitzungssaal. Derzeit hat die Gemeinde rund 970 Einwohner. Im Fall der Überschreitung der 
Bevölkerungszahl von 1000 Einwohnern, sieht die Gemeindeordnung eine Erhöhung der Anzahl der 
Gemeinderäte um weitere vier Mitglieder vor. Um die jetzige Situation zu verbessern und auch eine 
eventuell noch höhere Zahl von Mitgliedern im Sitzungssaal unterbringen zu können, wäre der Umbau 
der jetzt ungenutzten Garage in einen großen Sitzungssaal optimal. Das Projekt ist auf zwei Jahre mit 
geschätzten Gesamtkosten von € 95.000,- im Voranschlag budgetiert und muss durch die Aufnahme 
eines Darlehens finanziert werden.  
Antrag des Bürgermeisters:  
Der Gemeinderat möge den Grundsatzbeschluss fassen, die bestehende ehemalige Bauhofgarage beim 
Gemeindeamt in einen Sitzungssaal umzubauen.  

Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
ABSTIMMUNGSERGEBNIS: 12 Stimmen dafür, 2 Gegenstimmen (NEOS) 
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  Beilage 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

9 
 

 
 
 
  Beilage 2 
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                                                         Beilage 3 
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  Beilage 4 
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